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HmbGVBl. Nr. 23 FREITAG, DEN 20. JUNI 2003

Tag I n h a l t Seite

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für öffentliche Hochwasser-
schutzanlagen (§ 4 a HWaG) einschließlich ihrer außerhalb des
Deichgrundes liegenden Teile.

(2) Die Linien der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen
(die Hauptdeiche, der Vordeich Finkenwerder, der Ringdeich
Neuwerk und die hinter Sperrwerken und an tidefreien
Gewässern liegenden Hochwasserschutzanlagen) sind in dem
anliegenden Lageplan dargestellt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Hochwasserschutzanlagen im Sinne dieser Verordnung
sind Deiche und andere Anlagen gemäß § 3 a HWaG. Andere
Anlagen sind Hochwasserschutzwände und sonstige Anlagen,
wie insbesondere Sperrwerke und Sperrtore sowie ganz oder
teilweise Schleusen, Schöpfwerke, Deichsiele, Brücken,
Gebäude und Straßen- oder Bahndämme.

(2) Deichgrund ist die Grundfläche, die für eine öffentliche
Hochwasserschutzanlage benötigt wird. Auf ihm befinden sich
der Körper der Anlage einschließlich der Außen- und Binnen-
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über öffentliche Hochwasserschutzanlagen

(Deichordnung – DeichO)

Vom 27. Mai 2003

Auf Grund von § 61 Absatz 1 des Hamburgischen Wasser-
gesetzes (HWaG) vom 20. Juni 1960 (HmbGVBl. S. 335),
zuletzt geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347,
351), wird verordnet:
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berme, die Schutzstreifen, die Deichverteidigungsstraße,
Deichentwässerungsgräben sowie Außen- und Binnendeich-
wege, soweit nicht in einem festgestellten Plan oder in einer
Plangenehmigung (§ 55 HWaG) etwas anderes bestimmt ist.

(3) Vorland ist die zwischen dem wasserseitigen Böschungs-
fuß des Deiches oder dem Fußpunkt der Hochwasser-
schutzwand oder sonstigen Hochwasserschutzanlage und der
Gewässerlinie (§ 3 HWaG) liegende Fläche.

§ 3

Grundsatz

Hochwasserschutzanlagen sind in ihren vorgeschriebenen
Abmessungen so zu errichten, zu unterhalten und zu betrei-
ben, dass sie ihren Zweck, Sturmfluten und Hochwasser
abzuwehren, jederzeit erfüllen können.

§ 4

Abmessungen

(1) Die Sollhöhe der Hochwasserschutzanlagen ergibt sich
aus dem für einen vorgegebenen Zeitraum zu erwartenden
höchsten Wasserstand ohne Wind- und Seegangeinflüsse
(Bemessungswasserstand) und einem Zuschlag für den ört-
lichen Windstau und Wellenauflauf (Freibord). Die Bemes-
sungswasserstände werden durch die zuständige Wasser-
behörde festgelegt und mindestens alle zehn Jahre überprüft.
Der Freibord beträgt bei Deichen mindestens 0,5 m, bei Hoch-
wasserschutzwänden und sonstigen Hochwasserschutzanlagen
mindestens 0,3 m. Bei der Errichtung oder wesentlichen
Umgestaltung ist eine zusätzliche Überhöhung in Höhe der
vorausberechneten Setzung zu berücksichtigen.

(2) Böschungsneigungen von Deichen dürfen auf der
Wasser- und Landseite nicht steiler als 1 : 3 (Höhe : Basis) sein.
Die Breite der Deichkrone soll mindestens 3 m betragen.

(3) Deiche sind mit Klei abzudecken. Die Stärke der
Abdeckung soll auf der Wasserseite mindestens 1,5 m, auf der
Krone mindestens 2 m und auf der Landseite mindestens
1,3 m betragen.

(4) Die zuständige Behörde kann in besonders begründeten
Fällen in einem Planfeststellungsbeschluss oder einer Plan-
genehmigung (§ 55 HWaG) von den Vorschriften der Absätze 1
bis 3 abweichen, wenn die Sicherheit der Hochwasserschutz-
anlage dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(5) Die Höhe und die sonstigen Abmessungen der hinter
Sperrwerken und an tidefreien Gewässern liegenden Hoch-
wasserschutzanlagen und des Ringdeiches Neuwerk sind nach
den örtlichen Erfordernissen zu bestimmen. Die Absätze 1
bis 4 finden keine Anwendung.

(6) Zum Ausgleich von Setzungen sind vorübergehende
Abweichungen von den nach den Absätzen 1 bis 3 vorgeschrie-
benen oder nach den Absätzen 4 und 5 festgelegten Abmessun-
gen zulässig.

§ 5

Überprüfung der Abmessungen

(1) Die zuständige Wasserbehörde hat die Abmessungen
von Deichen alle fünf Jahre, von Hochwasserschutzwänden
und sonstigen Hochwasserschutzanlagen alle zehn Jahre zu
überprüfen, sofern nicht aus besonderen Gründen kürzere
Abstände erforderlich sind. Der Ringdeich Neuwerk ist alle
drei Jahre zu überprüfen.

(2) Werden bei der Überprüfung Unterschreitungen der
Sollhöhe um mehr als 0,10 m festgestellt, ist die Sollhöhe nach
Maßgabe von § 7 Absatz 1 wiederherzustellen.

(3) Bei Hochwasserschutzanlagen ohne Vorland sind auch
die vorgelagerten Böschungen einschließlich der Böschungen
unterhalb der Gewässerlinie zu überprüfen.

§ 6

Schutzstreifen

(1) Hochwasserschutzanlagen sind auf der Landseite und
auf der Wasserseite nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze
mit Schutzstreifen zu versehen.

(2) Bei Deichen muss die Breite des Schutzstreifens auf der
Landseite und auf der Wasserseite jeweils 10 m, gemessen vom
Böschungsfuß des Deiches, betragen. Ist das Vorland schmaler
als 10 m, so muss die Breite des Schutzstreifens der Breite des
Vorlandes entsprechen.

(3) Bei Hochwasserschutzwänden und sonstigen Hoch-
wasserschutzanlagen muss die Breite des Schutzstreifens auf
der Wasserseite 5 m ab Vorderkante des Bauwerks, gemessen
am sichtbaren Fußpunkt der Anlage, betragen. Ist das Vorland
schmaler als 5 m, so muss die Breite des Schutzstreifens der
vorhandenen Breite des Vorlandes entsprechen, mindestens
jedoch 1 m betragen. Auf der Landseite muss die Breite des
Schutzstreifens, gemessen von der landseitigen Bauwerks-
kante, 1 m betragen. Sind unterirdische Verankerungen zu
berücksichtigen, kann der Schutzstreifen entsprechend ver-
breitert werden.

(4) Bei hinter Sperrwerken und an tidefreien Gewässern
liegenden Hochwasserschutzanlagen muss die Breite des
Schutzstreifens auf der Landseite und auf der Wasserseite
jeweils 1 m betragen.

(5) Die zuständige Behörde kann durch Planfeststellungs-
beschluss oder Plangenehmigung (§ 55 HWaG) von den Absät-
zen 2 bis 4 abweichende Regelungen treffen, wenn die Sicher-
heit der Hochwasserschutzanlage breitere Schutzstreifen erfor-
dert oder schmalere Schutzstreifen zur Berücksichtigung
gewichtiger anderer Belange zulässt.

§ 7

Unterhaltung

(1) Schäden an Hochwasserschutzanlagen sind so recht-
zeitig zu beseitigen, dass die Hochwassersicherheit gewähr-
leistet ist. Die Ursachen, insbesondere von Sackungen, Riss-
bildungen und Durchsickerungen, sind festzustellen.

(2) Die Bauwerke einschließlich der Verschlussvorrich-
tungen müssen stets funktionsfähig und betriebsbereit sein.

(3) Zur Unterhaltung der Deiche sind Kleidepots und
Deichpflegeplätze anzulegen und in ordnungsgemäßem
Zustand zu halten.

(4) Die Grünflächen der Deiche sind regelmäßig mit
Schafen zu beweiden. Ist ein Beweiden aus zwingenden
Gründen nicht möglich oder nicht ausreichend, sind die
Grünflächen zu mähen; die Grasmahd ist unverzüglich
abzuräumen.

(5) Die Grasnarbe ist so kurz, fest und geschlossen zu
halten, dass sie dem Wasserangriff ausreichend Widerstand
leisten kann. Treibsel ist unverzüglich von der Grasnarbe zu
entfernen. Für die Grasnarbe und die Oberflächenstruktur des
Deiches schädliche Pflanzen, insbesondere Kräuter, Röh-
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richte, Stauden und Gehölze, sowie tierische Schädlinge sind
in geeigneter Weise zu bekämpfen. Gifte dürfen nur in Aus-
nahmefällen und gezielt sowie nur in zwingend erforderlichem
Umfang eingesetzt werden. Wühlgänge und größere Risse sind
mit geeigneten Kleibodengemischen fachgerecht zu verfüllen.

(6) Anfallendes Niederschlagswasser muss jederzeit
schadlos abfließen können. Stauende Nässe darf insbesondere
im Bereich des Deichkerns nicht auftreten können.

§ 8

Verbote und Beschränkungen

(1) Jede Nutzung und Beschädigung einer Hochwasser-
schutzanlage außer zum Zwecke ihrer Unterhaltung, Wieder-
herstellung und Verteidigung ist verboten. Auf den nach § 6
Absatz 3 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fassung
vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83), zuletzt geändert
am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 352), in der jeweils
geltenden Fassung dem öffentlichen Verkehr gewidmeten
Deichverteidigungsstraßen ist die Nutzung im Rahmen der
Widmung zulässig. Die zuständige Wasserbehörde kann die
Nutzung von Binnen- und Außendeichwegen einschließlich
der Überfahrten durch die Allgemeinheit ganz oder teilweise
allgemein zulassen.

(2) Auf Grundstücken, die an eine Hochwasserschutzanlage
angrenzen, sind auf der Landseite folgende Mindestabstände
von der Hochwasserschutzanlage einzuhalten, wobei die
Abstände vom Böschungsfuß des Deiches oder vom sichtbaren
Fußpunkt der Hochwasserschutzwand oder sonstigen Hoch-
wasserschutzanlage zu messen sind:

1. Mit der Errichtung baulicher Anlagen, dem Einbringen von
Baustoffen, dem Aufhöhen oder Abgraben von Gelände
sowie dem Pflanzen von Bäumen

a) von Deichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 m,

b) von Hochwasserschutzwänden und sonstigen
Hochwasserschutzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 m,

c) von hinter Sperrwerken und
an tidefreien Gewässern liegenden
Hochwasserschutzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 m.

2. Mit sonstigen Nutzungen, wie dem Lagern von Sachen,
dem Einrichten von Baustellen sowie dem Bepflanzen mit
Ausnahme von Rasen

a) von Deichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 m,

b) von Hochwasserschutzwänden und sonstigen
Hochwasserschutzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 m,

c) von hinter Sperrwerken und an
tidefreien Gewässern liegenden
Hochwasserschutzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 m.

Mit bleibenden Vertiefungen ist davon abweichend auf der
Land- und der Wasserseite von Hochwasserschutzanlagen als
Abstand das Fünffache der Vertiefung einzuhalten, wobei auf
der Landseite aber mindestens die Abstände nach Satz 1 ein-
zuhalten sind.

(3) Arbeiten jeglicher Art mit Ausnahme von Arbeiten für
die ordentliche Unterhaltung und zur unmittelbaren Scha-
densabwehr oder Schadensbeseitigung dürfen an Hochwasser-
schutzanlagen und auf daran angrenzenden Grundstücken in
den von Nutzung freizuhaltenden Bereichen in der Zeit vom
15. September bis 31. März nicht ausgeführt werden.

§ 9

Deichrechtliche Genehmigung

(1) Von den Verboten und Beschränkungen des § 8 kann die
zuständige Wasserbehörde widerrufliche Ausnahmen erteilen
(Deichrechtliche Genehmigung), wenn die Sicherheit der
Hochwasserschutzanlage nicht beeinträchtigt wird und ein
berechtigtes Interesse die Nutzung erfordert.

(2) Bei hinter Sperrwerken und an tidefreien Gewässern
liegenden Hochwasserschutzanlagen kann die zuständige Was-
serbehörde für gleichartige, wiederkehrende Nutzungen unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 auch eine Allgemeine
Deichrechtliche Genehmigung erteilen; die einzelnen Nut-
zungen sind der zuständigen Wasserbehörde nach Maßgabe
näherer Bestimmungen in der Allgemeinen Deichrechtlichen
Genehmigung jeweils vor Beginn der Nutzung anzuzeigen.

(3) Soweit für die Erreichbarkeit eines an die Hochwasser-
schutzanlage angrenzenden Grundstücks eine Deichrechtliche
Genehmigung besteht, ist damit auch der verkehrsübliche
Anliegerverkehr zur Erreichung des Grundstücks zugelassen.

§ 10

Überwachung des Zustands der Hochwasserschutzanlagen

(1) Der Zustand der Hochwasserschutzanlagen ist von der
zuständigen Wasserbehörde im Frühjahr und im Herbst eines
jeden Jahres zu schauen. Hinter Sperrwerken und an tidefreien
Gewässern liegende Hochwasserschutzanlagen sind davon
abweichend nur in jedem zweiten Jahr einmal zu schauen.

(2) Unbeschadet der Schauen nach Absatz 1 sind die Hoch-
wasserschutzanlagen nach Bedarf zu kontrollieren und deren
bewegliche Teile auf ihre Betriebsbereitschaft zu überprüfen.
Insbesondere nach schweren Sturmfluten und während
anhaltenden Hochwassers sind die Hochwasserschutzanlagen
unverzüglich auf Schäden zu untersuchen.

§ 11

Vorland vor Hochwasserschutzanlagen

Das Vorland ist einschließlich der Uferbefestigung so zu
erhalten und zu unterhalten, dass die Sicherheit der Hochwas-
serschutzanlage und ihre Unterhaltung nicht beeinträchtigt
wird. Dies gilt auch für das Errichten von Anlagen und das
Lagern von Sachen.

§ 12

Verteidigung der Hochwasserschutzanlagen

Die jederzeitige Verteidigung der Hochwasserschutzan-
lagen ist sicherzustellen. Die dafür erforderlichen Materialien
sind in ausreichender Menge an geeigneten Standorten vorzu-
halten. Einzelheiten über Organisation und Aufgaben der
Verteidigung der Hochwasserschutzanlagen mit Ausnahme
der hinter Sperrwerken und an tidefreien Gewässern liegenden
Hochwasserschutzanlagen werden von der zuständigen
Wasserbehörde in einem Plan geregelt.

§ 13

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 102 Absatz 1 Nummer 15 HWaG
handelt, wer

1. entgegen § 8 ohne Deichrechtliche Genehmigung (§ 9)
Hochwasserschutzanlagen beschädigt, nutzt oder Arbeiten
an ihnen vornimmt oder die Mindestabstände auf angren-
zenden Grundstücken nicht einhält oder



§ 1
Wintersemester 2003/2004

Für die Zulassung nach der Verordnung für die Zulassung
zum Studium an der HWP  – Hamburger Universität für Wirt-
schaft und Politik vom 18. Juli 1988 (HmbGVBl. S. 120),
zuletzt geändert am 24. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 123), wer-
den die Zulassungszahlen zum Wintersemester 2003/2004 auf

1. 147 Studierende zum Bachelor-Studiengang und
2. 146 Studierende zum Diplomstudiengang
festgesetzt.

§ 2
Sommersemester 2004

Zum Sommersemester 2004 werden die Zulassungszahlen
auf

1. 147 Studierende zum Bachelor-Studiengang und
2. 146 Studierende zum Diplomstudiengang
festgesetzt.

Hamburg, den 3. Juni 2003.

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung
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2. entgegen § 11 Satz 2 im Vorland Anlagen so errichtet oder
Sachen so lagert, dass die Sicherheit der Hochwasserschutz-
anlage oder ihre Unterhaltung beeinträchtigt wird.

§ 14

Übergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung gilt auch für Hochwasserschutz-
anlagen, die beim In-Kraft-Treten dieser Verordnung vorhan-
den sind, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Für bei In-Kraft-Treten vorhandene Hochwasserschutz-
anlagen gelten, solange sie nicht erneuert werden, § 4 Absatz 2
Satz 2, Absatz 3 und § 6 nicht, und § 4 Absatz 2 Satz 1 nur,
wenn es die Sicherheit der Hochwasserschutzanlage nach den
örtlichen Besonderheiten und dem Ausbauzustand erfordert.

(3) Bei In-Kraft-Treten rechtmäßig ausgeübte Nutzungen
bleiben von § 8 Absatz 2 unberührt. Die zuständige Wasser-
behörde kann jedoch die Ausübung danach zulässiger Nutzun-
gen untersagen sowie die Beseitigung entsprechender Bepflan-
zungen und Anlagen gegen Zahlung einer angemessenen Ent-
schädigung verlangen, wenn der Hochwasserschutz dies drin-
gend erfordert und die Mindestabstände nach § 8 Absatz 2
unterschritten werden.

§ 15

Aufhebung von Rechtsvorschriften

Die Deichordnung vom 4. Juli 1978 (HmbGVBl. S. 317) in
der geltenden Fassung wird aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 27. Mai 2003.

Verordnung

über Zulassungszahlen für die

HWP – Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik

Vom 3. Juni 2003

Auf Grund von Artikel 5 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom
28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 115), geändert am 18. Juli 2001
(HmbGVBl. S. 171, 200), und der Weiterübertragungsver-
odnung-Studienplätze vom 10. Oktober 2000 (HmbGVBl.
S. 299) wird verordnet:
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Verordnung

zur Verhütung transmissibler spongiformer Enzephalopathien

durch selbst hergestellte Arzneimittel (TSE-Verhütungs-Verordnung)

Vom 3. Juni 2003

Auf Grund von § 17 Absatz 4 des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert am
6. August 2002 (BGBl. I S. 3082, 3101), wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für im Rahmen der Ausübung der
Heilkunde selbst hergestellte und angewendete Arzneimittel
aus tierischem Ausgangsmaterial oder Arzneimittel, die tie-
risches Ausgangsmaterial enthalten. Sie dient der Vermeidung
des Risikos der Übertragung transmissibler spongiformer
Enzephalopathien.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Arzneimittel, die zum
Zwecke der Abgabe an andere (Inverkehrbringen) hergestellt
werden.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Arzneimittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus
Stoffen, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung am oder
im menschlichen Körper

1. Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte
Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu
erkennen,

2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des
Körpers oder seelische Zustände erkennen zu lassen,

3. vom menschlichen Körper erzeugte Wirkstoffe oder
Körperflüssigkeiten zu ersetzen,

4. Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe
abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen
oder

5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des
Körpers oder seelische Zustände zu beeinflussen.

(2) Stoffe im Sinne dieser Verordnung sind

1. chemische Verbindungen sowie deren natürlich vor-
kommende Gemische und Lösungen,

2. Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, Körper-
bestandteile und Stoffwechselprodukte vom Tier in bear-
beitetem oder unbearbeitetem Zustand.

(3) Herstellen ist das Gewinnen, das Anfertigen, das Zube-
reiten, das Bearbeiten oder Verarbeiten, das Umfüllen ein-
schließlich Abfüllen, das Abpacken und das Kennzeichnen.

(4) Anwenden ist der Gebrauch eines Arzneimittels durch
Aufbringen auf oder Einbringen in den menschlichen Körper,
ohne dass das Arzneimittel an andere abgegeben wird.

(5) Inverkehrbringen ist das Vorrätighalten zum Verkauf
oder zu sonstiger Abgabe, das Feilhalten, das Feilbieten und
die Abgabe an andere. Eine Abgabe liegt bei einem Wechsel
derVerfügungsgewalt vor.

(6) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieser Verordnung
ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit
zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten,
Leiden oder Körperschäden bei Menschen.

(7) Schwerwiegende Nebenwirkungen sind alle schädlichen
und unbeabsichtigten Reaktionen auf ein Arzneimittel, die
unabhängig von der Dosierung tödlich oder lebensbedrohlich
sind, eine ständige Behandlung oder deren Verlängerung erfor-
derlich machen oder zu einer bleibenden oder schwerwiegen-
den Behinderung oder Invalidität führen. Als schwerwiegende
Nebenwirkung gilt insbesondere der Verdacht auf Vorliegen
einer Infektionskrankheit.

§ 3

Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe 
oder Zubereitungen aus Stoffen

Es ist verboten, bei der Herstellung von Arzneimitteln im
Rahmen der Ausübung der Heilkunde Ausgangsmaterial zu
verwenden, das in § 1 Absätze 1 und 2 der Arzneimittel-TSE-
Verordnung vom 9. Mai 2001 (BGBl. I S. 856) in der jeweils
geltenden Fassung aufgeführt ist.

§ 4

Verbot der Anwendung selbst hergestellter Arzneimittel

Es ist verboten, bei anderen selbst hergestellte Arzneimittel
anzuwenden, die

1. entgegen der Regelung in § 3 hergestellt wurden oder

2. nicht die jeweils geltenden Sicherheitsanforderungen für
Arzneimittel erfüllen, die das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte zur Vermeidung des Risikos
einer Übertragung des Erregers der transmissiblen spon-
giformen Enzephalopathie aufgestellt und im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht hat.

§ 5

Anzeigepflicht

Personen, die Arzneimittel im Sinne des § 1 zur Anwen-
dung bei anderen selbst herstellen, ohne sie in den Verkehr zu
bringen, haben dies der zuständigen Behörde vor Aufnahme
der Herstellung anzuzeigen. In der Anzeige sind die Art der
Tätigkeit, die arzneilich wirksamen Bestandteile sowie Hilfs-
stoffe, die aus tierischem Ausgangsmaterial gewonnen wurden,
nach Art und Menge anzugeben. Der zuständigen Behörde
sind auf Verlangen nähere Auskünfte über die Ausgangsstoffe
und das Herstellungsverfahren zu erteilen.

§ 6

Dokumentation

(1) Die Herstellung und Prüfung der Arzneimittel ist zu
dokumentieren. Alle Aufzeichnungen über die Herstellung
und Prüfung der Arzneimittel sind vollständig und mindes-
tens 20 Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen müssen
klar und deutlich, fehlerfrei und auf dem neuesten Stand sein.
Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung darf weder mittels
Durchstreichen noch auf andere Weise unleserlich gemacht
werden.
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TEIL 1

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Aufgaben der juristischen Ausbildung

§ 2 Ausbildungsgang und Prüfungen

TEIL 2

STUDIUM UND ERSTE PRÜFUNG

Erster Abschnitt:

Allgemeine Vorschriften

§ 3 Studienzeiten

§ 4 Zwischenprüfung

§ 5 Praktische Studienzeiten

§ 6 Zweck der ersten Prüfung

§ 7 Bewertung der Prüfungsleistungen

§ 8 Durchführung der ersten Prüfung

Zweiter Abschnitt:
Die staatliche Pflichtfachprüfung

§ 9 Leitung des Prüfungsamtes
§ 10 Mitglieder des Prüfungsamtes
§ 11 Dauer der Berufung
§ 12 Prüfungsgegenstände
§ 13 Zulassungsvoraussetzungen
§ 14 Zulassungsantrag
§ 15 Aufsichtsarbeiten
§ 16 Anfertigung der Aufsichtsarbeiten
§ 17 Bewertung der Aufsichtsarbeiten
§ 18 Zulassung zur mündlichen Prüfung
§ 19 Allgemeine Vorschriften zur mündlichen Prüfung
§ 20 Inhalt und Gang der mündlichen Prüfung
§ 21 Bewertung der mündlichen Prüfung
§ 22 Staatliche Endnote

(2) Werden die Aufzeichnungen mit elektronischen, photo-
graphischen oder anderen Datenverarbeitungssystemen
gemacht, muss sichergestellt sein, dass die Daten während der
Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und innerhalb
einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden können. Die
gespeicherten Daten müssen gegen Verlust, Beschädigung und
Manipulation geschützt werden.

§ 7

Unterrichtungspflichten

(1) Die Person, die selbst hergestellte Arzneimittel anwen-
det, hat die zuständige Behörde unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntwerden, über alle
schwerwiegenden Nebenwirkungen zu unterrichten, die bei
einer Heilbehandlung mit den Arzneimitteln aufgetreten sind.
Die Unterrichtung muss alle notwendigen Angaben, insbe-
sondere die Bezeichnung des Produktes sowie des verwendeten
Ausgangsmaterials und die Art der Nebenwirkung enthalten.
Von der Person, bei der die schwerwiegenden Nebenwirkun-
gen aufgetreten sind, ist das Geburtsdatum und das Geschlecht
anzugeben. Auf Verlangen sind der zuständigen Behörde die
gemäß § 6 erstellten Dokumentationsunterlagen vorzulegen.

(2) Sonstige berufsrechtliche Mitteilungspflichten bleiben
unberührt.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 73 Absatz 1 Nummer 4
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig entgegen § 5 oder § 9 seiner Anzeigepflicht oder ent-
gegen § 7 seiner Unterrichtungspflicht nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 73 Absatz 1 Nummer 5
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig die gemäß § 7 Absatz 1 Satz 4 geforderten Unterlagen
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
vorlegt.

§ 9
Übergangsvorschrift

Personen, die bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung 
Arzneimittel im Sinne des § 1 zur Anwendung bei anderen
selbst herstellen, ohne sie in den Verkehr zu bringen, haben
dieses spätestens einen Monat nach In-Kraft-Treten dieser 
Verordnung der zuständigen Behörde anzuzeigen.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 3. Juni 2003.

Hamburgisches Juristenausbildungsgesetz (HmbJAG)

Vom 11. Juni 2003

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

I n h a l t s v e r z e i c h n i s



Freitag, den 20. Juni 2003 157HmbGVBl. Nr. 23

§ 23 Niederschrift

§ 24 Täuschung

§ 25 Rücktritt

§ 26 Freiversuch

§ 27 Notenverbesserung

§ 28 Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung

§ 29 Einsicht in die Prüfungsakten

Dritter Abschnitt:

Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

§ 30 Allgemeine Vorschriften
zur Schwerpunktbereichsprüfung

§ 31 Schwerpunktbereiche

§ 32 Prüfungsleistungen

§ 33 Universitäre Endnote

§ 34 Prüfungsbescheinigung

Vierter Abschnitt:

Gesamtnote der ersten Prüfung

§ 35 Zeugnis

TEIL 3
VORBEREITUNGSDIENST

§ 36 Aufnahme
§ 37 Öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis
§ 38 Ziele und Grundsätze
§ 39 Leitung der Ausbildung
§ 40 Dauer und Einteilung
§ 41 Pflichtstationen
§ 42 Wahlstationen und Schwerpunktbereich
§ 43 Stationsfolge
§ 44 Zuweisung zu den Ausbildungsstellen
§ 45 Ausbildung in anderen Bezirken
§ 46 Arbeitsgemeinschaften
§ 47 Ausbildungslehrgänge
§ 48 Stationszeugnisse

TEIL 4
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 49 Übergangsregelungen
§ 50 In-Kraft-Treten

Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Aufgaben der juristischen Ausbildung

(1) Die juristische Ausbildung dient der Vorbereitung auf
alle juristischen Berufe.

(2) Die Ausbildung soll gründliche Kenntnisse der recht-
lichen Regelungen, ihrer Entstehung und ihrer systematischen
Zusammenhänge sowie den Gebrauch rechtswissenschaftlicher
Methoden vermitteln. Die Ausbildung berücksichtigt die
rechtsprechende, verwaltende, rechtsberatende und rechts-
gestaltende Praxis einschließlich der hierfür erforderlichen
Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsmanagement,
Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation,
Vernehmungslehre und Kommunikationsfähigkeit.

(3) Die Erfordernisse der fortschreitenden europäischen
Einigung und der wachsenden Bedeutung des internationalen
Rechtsverkehrs sind zu berücksichtigen.

§ 2

Ausbildungsgang und Prüfungen

(1) Die juristische Ausbildung gliedert sich in ein Hoch-
schulstudium und den Vorbereitungsdienst.

(2) Das Hochschulstudium wird mit der ersten Prüfung
abgeschlossen. Sie besteht aus einer universitären Schwer-
punktbereichsprüfung und einer staatlichen Pflichtfach-
prüfung.

(3) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst wird mit der
zweiten Staatsprüfung abgeschlossen. Durch das Bestehen der
zweiten Staatsprüfung wird das Recht erworben, die Bezeich-
nung „Assessorin“ bzw. „Assessor“ zu führen.

(4) Das Hochschulstudium und der Vorbereitungsdienst
berücksichtigen einander wechselseitig in ihrem Inhalt und
ihrer Arbeitsweise.

Teil 2

Studium und erste Prüfung

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 3

Studienzeiten

(1) Die Studienzeit beträgt vier Jahre; diese Zeit kann
unterschritten werden, sofern die für die Zulassung zur univer-
sitären Schwerpunktbereichsprüfung und zur staatlichen
Pflichtfachprüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen
sind. Mindestens zwei Jahre müssen auf ein Studium an einer
Hochschule im Geltungsbereich des Deutschen Richter-
gesetzes entfallen.

(2) Auf die Studienzeit kann eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung für den gehobenen Justizdienst oder für den geho-
benen nichttechnischen Verwaltungsdienst bis zur Dauer von
einem Jahr angerechnet werden. Der Antrag ist mit den ent-
sprechenden Nachweisen spätestens mit dem Antrag auf Zulas-
sung zur staatlichen Pflichtfachprüfung nach § 14 bei dem
Prüfungsamt (§ 8 Absatz 1) zu stellen. Dieses entscheidet über
die Anrechnung und deren Umfang unter Berücksichtigung
der von dem Prüfling in der anrechenbaren Ausbildung, einer
darauf bezogenen Berufstätigkeit und im Studium erbrachten
Leistungen. Mit der Anrechnung wird entschieden, ob die
praktischen Studienzeiten nach § 5 ganz oder teilweise erlassen
werden.

(3) Die Regelstudienzeit einschließlich aller Prüfungs-
leistungen beträgt neun Semester oder dreizehneinhalb Tri-
mester.
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§ 4

Zwischenprüfung

(1) Durch die Zwischenprüfung wird festgestellt, ob die für
die weitere Ausbildung erforderliche fachliche Qualifikation
besteht. Die Zwischenprüfung wird nach einer Prüfungsord-
nung der Hochschule abgelegt, die im Rahmen der Absätze 2
bis 5 ergeht und abweichend von § 108 Absatz 1 Satz 3 des
Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) der Genehmi-
gung durch die zuständige Behörde bedarf. Die Genehmigung
ist zu erteilen, wenn die Prüfungsordnung nicht gegen
Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften
verstößt.

(2) Die Gegenstände der Zwischenprüfung sind unter
Berücksichtigung des jeweiligen Studienstandes den Pflicht-
fächern der staatlichen Pflichtfachprüfung nach § 12 zu
entnehmen.

(3) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend abgenom-
men.

(4) Die Zwischenprüfung hat bestanden, wer in einer
bestimmten Anzahl der in den ersten beiden Studienjahren in
jedem der drei Pflichtfächer nach den Absätzen 2 und 3 ange-
botenen Leistungsnachweise jeweils mindestens die Punktzahl
4,0 nach § 7 erreicht. Die zu erbringende Anzahl an Leistungs-
nachweisen bestimmt die Hochschule unter Berücksichtigung
von Absatz 5.

(5) Abweichend von § 65 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3
HmbHG stellt die Hochschule sicher, dass je Pflichtfach dop-
pelt so viele Möglichkeiten zum Erwerb eines Leistungsnach-
weises angeboten werden, wie nach Absatz 4 Satz 1 zu erbrin-
gen sind. Dabei bietet die Hochschule für Studierende, die bis
zum Ende des zweiten Studienjahres nicht die nach Absatz 4
Satz 1 erforderliche Anzahl an Leistungsnachweisen erworben
haben, im fünften Semester beziehungsweise siebten Trimester
in jedem der Pflichtfächer die Möglichkeit zum Erwerb eines
Leistungsnachweises an, der sich auf Lehrinhalte des zweiten
Studienjahres bezieht.

(6) Wer die geforderten Leistungsnachweise ohne wichtigen
Grund bis zum Ende des fünften Semesters oder siebten 
Trimesters nicht erbracht hat, hat die Zwischenprüfung end-
gültig nicht bestanden.

§ 5

Praktische Studienzeiten

(1) Die Studierenden haben in der vorlesungsfreien Zeit
insgesamt drei Monate an praktischen Studienzeiten im
In- oder Ausland teilzunehmen; mindestens ein Monat soll bei
einer Ausbildungsstelle in der Freien und Hansestadt Ham-
burg absolviert werden.

(2) Die praktischen Studienzeiten können bei einem
Gericht, einer Staatsanwaltschaft, einer Verwaltungsbehörde,
einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt, einer Notarin,
einem Notar oder bei einem Unternehmen, einem Verband
oder jeder anderen Stelle absolviert werden, die geeignet sind,
eine Anschauung von praktischer Rechtsanwendung zu ver-
mitteln und bei denen eine Betreuung durch eine Juristin oder
einen Juristen erfolgt. Die praktischen Studienzeiten haben
sich auf mindestens zwei der Bereiche Bürgerliches Recht,
Strafrecht und Öffentliches Recht zu beziehen.

(3) Zu Beginn der praktischen Studienzeiten werden die
Studierenden nach Maßgabe des Verpflichtungsgesetzes vom
2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), geändert am 15. August 1974
(BGBl. I S. 1942), zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(4) Die Ausbildungsstelle erteilt den Studierenden eine
Bescheinigung über die Ableistung der praktischen Studien-
zeit, die den Zeitraum der praktischen Studienzeit und das
Rechtsgebiet nach Absatz 2 Satz 2 ausweist. Das Nähere regelt
das Prüfungsamt.

§ 6

Zweck der ersten Prüfung

Die erste Prüfung hat den Zweck festzustellen, ob der Prüf-
ling das rechtswissenschaftliche Studienziel erreicht hat und
damit für den Vorbereitungsdienst fachlich geeignet ist. Das ist
der Fall, wenn der Prüfling das Recht mit Verständnis erfassen
und anwenden kann und über die hierzu erforderlichen Kennt-
nisse in den Prüfungsfächern verfügt.

§ 7

Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prü-
fungsleistungen der Zwischenprüfung und der ersten Prüfung
richtet sich nach der Verordnung über eine Noten- und Punk-
teskala für die erste und zweite juristische Prüfung vom
3. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1243) in der jeweils geltenden
Fassung.

§ 8

Durchführung der ersten Prüfung

(1) Die staatliche Pflichtfachprüfung wird von dem Justiz-
prüfungsamt für die staatliche Pflichtfachprüfung (Prüfungs-
amt) abgenommen.

(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung wird von
der Hochschule abgenommen.

Zweiter Abschnitt

Die staatliche Pflichtfachprüfung

§ 9

Leitung des Prüfungsamtes

Eine Leiterin oder ein Leiter führt die Geschäfte des
Prüfungsamtes. 2Sie oder er wirkt in Inhalt und Verfahren der
die staatliche Pflichtfachprüfung betreffenden Fragen auf
einen möglichst umfassenden Meinungsaustausch mit den
Angehörigen der zuständigen Lehrkörper hin.

§ 10

Mitglieder des Prüfungsamtes

(1) Das Prüfungsamt besteht neben der Leiterin oder dem
Leiter aus der erforderlichen Anzahl von Stellvertreterinnen
oder Stellvertretern und weiteren Mitgliedern.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Prüfungsamtes wird
durch die zuständige Behörde ernannt. Die übrigen Mitglieder
werden durch die Leiterin oder den Leiter des Prüfungsamtes
in ihr Amt berufen.

(3) Als Mitglied des Prüfungsamtes kann nur berufen
werden, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsamtes sind in der Ausübung
ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Sie werden als Prüferin
oder Prüfer tätig, soweit sie mit dem Gebiet des
Prüfungsgegenstandes vertraut sind.
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§ 11

Dauer der Berufung

(1) Die Berufung in das Prüfungsamt erfolgt jeweils für die
Dauer von fünf Jahren und erstreckt sich gegebenenfalls auch
darüber hinaus bis zum Abschluss eines innerhalb dieses Zeit-
raumes begonnenen Prüfungsverfahrens. Eine mehrmalige
Berufung ist zulässig.

(2) Außer durch Zeitablauf endet die Mitgliedschaft im
Prüfungsamt mit Vollendung des 65. Lebensjahres oder bei
Richterinnen oder Richtern und Beamtinnen oder Beamten
mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt, bei Hochschulan-
gehörigen mit der Entpflichtung oder ihrem Ausscheiden aus
dem Lehrkörper, dem sie bei ihrer Berufung angehört haben,
bei Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten mit dem Erlö-
schen oder der Rücknahme der Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft sowie bei Notarinnen und Notaren mit ihrer Entlassung
aus dem Amt. Die Leiterin oder der Leiter des Prüfungsamtes
kann die Mitgliedschaft im Einzelfall bis zum Ablauf des
Berufungszeitraums (Absatz 1 Satz 1) verlängern.

§ 12

Prüfungsgegenstände

(1) Der Senat erlässt durch Rechtsverordnung Vorschriften
über die Prüfungsgegenstände der staatlichen Pflichtfachprü-
fung nach Maßgabe der nachfolgenden Grundsätze. Er kann
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die zuständige
Behörde weiter übertragen.

(2) Die staatliche Pflichtfachprüfung bezieht sich auf die
Pflichtfächer. Pflichtfächer sind die Kernbereiche des Bürger-
lichen Rechts, des Strafrechts, des Öffentlichen Rechts
einschließlich des Verfahrensrechts, der europarechtlichen
Bezüge, der rechtswissenschaftlichen Methoden und der philo-
sophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grund-
lagen sowie der Methoden der rechtsberatenden und rechts-
gestaltenden Praxis.

(3) Andere als die in Absatz 2 genannten Rechtsgebiete
dürfen im Zusammenhang mit den Pflichtfächern zum Gegen-
stand der Prüfung gemacht werden, soweit lediglich Verständ-
nis und Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzel-
wissen nicht vorausgesetzt wird.

§ 13

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur staatlichen Pflichtfachprüfung wird zugelassen, wer

1. die Studienzeit nach § 3 Absatz 1 absolviert hat,

2. in dem Studienjahr, das der Zulassung zur Prüfung voraus-
ging, in der Freien und Hansestadt Hamburg an einer
Hochschule im Studiengang Rechtswissenschaft einge-
schrieben war,

3. an den praktischen Studienzeiten nach § 5 teilgenommen
hat und

4. die Zwischenprüfung nach § 4 bestanden hat.

(2) Die Zulassung setzt ferner die erfolgreiche Teilnahme
voraus an

1. einer Lehrveranstaltung, in der die Methoden der Rechts-
anwendung, rechtsphilosophische und rechtstheoretische
Grundlagen oder die geschichtlichen und gesellschaftlichen
Grundlagen des Rechts oder die Grundlagen des (Staats-)
Kirchenrechts behandelt werden,

2. einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstal-
tung oder einem rechtswissenschaftlich ausgerichteten
Sprachkurs,

3. einer Lehrveranstaltung, in der aus Sicht der rechtsberaten-
den und rechtsgestaltenden Praxis der Lehrstoff exempla-
risch aufbereitet wird oder einer Lehrveranstaltung zur
exemplarischen Vermittlung der in § 1 Absatz 2 Satz 2
genannten Schlüsselqualifikationen und

4. je einer auf die Leistungsnachweise der Zwischenprüfung
aufbauenden Lehrveranstaltung im Bürgerlichen Recht, im
Strafrecht und im Öffentlichen Recht.

Die erfolgreiche Teilnahme ist durch mindestens eine schrift-
liche oder mündliche Leistung nachzuweisen; im Fall des
Satzes 1 Nummer 2 ist der Nachweis in der Fremdsprache zu
erbringen. In den Lehrveranstaltungen nach Satz 1 Nummer 4
sind jeweils mindestens eine häusliche Arbeit und eine
Aufsichtsarbeit zu fertigen. Leistungen müssen jeweils min-
destens mit der Note „ausreichend“ nach § 7 bewertet worden
sein.

(3) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Veranstaltung oder
einem Sprachkurs nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 kann durch
einen mindestens ein Semester dauernden Studienaufenthalt
an einer ausländischen fremdsprachigen rechtswissenschaft-
lichen Fakultät ersetzt werden.

(4) Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
nach Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 3 kann durch die erfolg-
reiche Teilnahme an einer Veranstaltung einer ausländischen
rechtswissenschaftlichen Fakultät ersetzt werden, sofern die
Veranstaltung auf Antrag des Prüflings durch das Prüfungsamt
als gleichwertig anerkannt worden ist.

(5) Das Prüfungsamt kann aus wichtigem Grund Ausnah-
men von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nummern 3 und 4
sowie dem Absatz 2 zulassen.

§ 14

Zulassungsantrag

(1) Der Antrag auf Zulassung zur staatlichen Pflicht-
fachprüfung ist bei dem Prüfungsamt zu stellen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen

1. Bescheinigungen einer Hochschule über die Erfüllung der
in § 13 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 und Absatz 2 genann-
ten Voraussetzungen,

2. Bescheinigungen über die Teilnahme an den praktischen
Studienzeiten nach § 5 Absatz 4,

3. eine mit einem Lichtbild versehene tabellarische Dar-
stellung des Lebenslaufes und

4. die Erklärung, dass der Prüfling bisher bei keinem anderen
Prüfungsamt die Zulassung beantragt hat, oder die Angabe,
wann und wo dies geschehen ist.

Dem Antrag können sonstige Zeugnisse und Unterlagen
beigefügt werden, die sich auf die fachliche Qualifikation des
Prüflings beziehen.

(3) Wenn der Prüfling die erforderlichen Unterlagen nicht
vorlegen kann, kann der Nachweis ihres Inhalts auf andere
Weise erbracht werden.

§ 15

Aufsichtsarbeiten

(1) Der schriftliche Teil besteht aus sechs Aufsichtsarbeiten,
in denen der Prüfling zeigen soll, dass er in der Lage ist, eine
Aufgabe zu lösen und ein Ergebnis sachgerecht zu begründen.
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Dem Prüfling stehen für jede Aufsichtsarbeit, die an je einem
Tag zu bearbeiten ist, fünf Stunden zur Verfügung. Das Prü-
fungsamt kann Prüflingen mit Behinderungen eine angemes-
sene Verlängerungszeit einräumen.

(2) Die Aufgaben sind unter Berücksichtigung des § 12 zu
entnehmen:

1. zwei aus dem Bereich des Bürgerlichen Rechts ohne das
Handels- und Gesellschaftsrecht,

2. eine aus dem Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts,

3. zwei aus dem Bereich des Öffentlichen Rechts und

4. eine aus dem Bereich des Strafrechts.

Die Aufsichtsarbeiten können auch rechtsberatende oder
rechtsgestaltende Fragestellungen enthalten. In diesen Fällen
sollen sie einen rechtlich und tatsächlich einfachen Fall betref-
fen, der dem Prüfling Gelegenheit gibt, seine Fähigkeiten zur
Erörterung von Rechtsfragen darzutun.

(3) Das Prüfungsamt bestimmt die Aufgaben, den Zeit-
punkt und die Reihenfolge der Aufsichtsarbeiten. Es gewähr-
leistet, dass regelmäßig Aufsichtsarbeiten parallel mit anderen
Ländern geschrieben werden. Die Aufgaben sind in ihrem
Schwierigkeitsgrad auf die Bearbeitungszeit und die zugelasse-
nen Hilfsmittel abzustimmen. Das Prüfungsamt bestimmt
zugleich die zulässigen Hilfsmittel, die der Prüfling selbst zu
stellen hat. Handkommentare sind nicht zugelassen.

§ 16

Anfertigung der Aufsichtsarbeiten

(1) Mit der Aufsicht bei der Anfertigung der Aufsichtsarbei-
ten dürfen vom Prüfungsamt nur Personen nach § 10 Absatz 3
sowie Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes betraut
werden.

(2) Der Prüfling hat die Aufsichtsarbeit spätestens bei
Ablauf der Bearbeitungszeit an die Aufsichtführende oder den
Aufsichtführenden abzugeben. Er versieht sie mit der ihm vom
Prüfungsamt zugeteilten Kennzahl; die Aufsichtsarbeit darf
keinen sonstigen Hinweis auf seine Person enthalten.

(3) Die oder der Aufsichtführende fertigt eine Niederschrift
an und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. In den Fällen
eines Ordnungsverstoßes oder eines Täuschungsversuches
nach § 24 Absatz 1 fertigt die oder der Aufsichtführende über
das Vorkommnis einen gesonderten Vermerk, den sie oder er
nach Abschluss der jeweiligen Arbeit unverzüglich dem
Prüfungsamt zur Entscheidung vorlegt.

§ 17

Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1) Erscheint ein Prüfling zur Anfertigung einer Aufsichts-
arbeit nicht oder liefert er eine Aufsichtsarbeit nicht ab, ohne
dass die Prüfung aus wichtigem Grund nach § 25 Absatz 2
Satz 1 unterbrochen ist, so wird die Aufsichtsarbeit mit der
Note „ungenügend“ nach § 7 gewertet.

(2) Jede Aufsichtsarbeit wird durch zwei Mitglieder des
Prüfungsamtes begutachtet und nach § 7 bewertet. Die Leiterin
oder der Leiter des Prüfungsamtes oder ein von ihr oder ihm
bestimmtes Mitglied des Prüfungsamtes bestimmt die beiden
Mitglieder und legt fest, welches Mitglied das Erstvotum und
welches das Zweitvotum anfertigt. Mindestens eine Bewertung
aller Aufsichtsarbeiten derselben Aufgabe wird durch ein
Mitglied vorgenommen; werden mehr als vierzig solcher
Arbeiten abgeliefert, muss ein Mitglied wenigstens zwanzig
von ihnen bewerten.

(3) Weichen die Bewertungen einer Aufsichtsarbeit um
nicht mehr als drei Punkte voneinander ab, so gilt der auf die
zweite Dezimalstelle nach dem Komma errechnete Durch-
schnitt als Punktzahl. Bei größeren Abweichungen sind die
Prüferinnen und Prüfer gehalten, ihre Bewertungen gemein-
sam zu überprüfen. Einigen sich die Prüferinnen und Prüfer
nicht auf eine einheitliche Punktzahl, so setzt die Leiterin oder
der Leiter des Prüfungsamtes oder ein von ihr oder ihm
bestimmtes Mitglied des Prüfungsamtes die Punktzahl mit
einer der von den Prüferinnen und Prüfern erteilten Punkt-
zahlen oder einer dazwischen liegenden Punktzahl fest.

(4) Mitteilungen über die Identität des Prüflings dürfen den
seine Leistungen bewertenden Mitgliedern des Prüfungsamtes,
Mitteilungen über die Identität dieser Mitglieder dürfen dem
Prüfling erst nach Abschluss aller Bewertungen seiner Auf-
sichtsarbeiten gemacht werden. Kenntnisse über die Identität
des Prüflings, die ein Mitglied des Prüfungsamtes durch seine
Tätigkeit bei der verwaltungsmäßigen Durchführung des
Prüfungsverfahrens erlangt hat, stehen seiner Mitwirkung
nicht entgegen.

§ 18

Zulassung zur mündlichen Prüfung

(1) Zur mündlichen Prüfung wird zugelassen, wer

1. in den Aufsichtsarbeiten eine durchschnittliche Punktzahl
nach § 7 von mindestens 3,8 und in mindestens drei Auf-
sichtsarbeiten, davon in mindestens einer Aufsichtsarbeit
nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder 2 mindestens die
Punktzahl 4,0 erreicht hat und

2. die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung bestanden
hat; dies weist der Prüfling durch die Prüfungsbescheini-
gung nach § 34 Absatz 1 oder einen vergleichbaren Nach-
weis gegenüber dem Prüfungsamt nach.

(2) Erfüllt der Prüfling die Voraussetzung nach Absatz 1
Nummer 1 nicht, so hat er die staatliche Pflichtfachprüfung
nicht bestanden.

§ 19

Allgemeine Vorschriften zur mündlichen Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung schließt sich an die Aufsichts-
arbeiten an.

(2) Dem Prüfling werden in angemessener Frist, spätestens
jedoch zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung, die Ergeb-
nisse der Aufsichtsarbeiten sowie die Namen der Prüferinnen
und Prüfer für die mündliche Prüfung schriftlich mitgeteilt.

(3) Die mündliche Prüfung wird von einer einschließlich
der oder des Vorsitzenden aus drei Prüferinnen und Prüfern
bestehenden Prüfungskommission abgenommen.

(4) Zu einer Prüfung werden nicht mehr als vier Prüflinge
geladen.

(5) Rechtzeitig vor der mündlichen Prüfung werden den
Mitgliedern der Prüfungskommission die Namen der
Prüflinge, die Ergebnisse ihrer Aufsichtsarbeiten sowie die
Endpunktzahl ihrer universitären Schwerpunktbereichs-
prüfung mitgeteilt. Jedes Mitglied der Prüfungskommission
hat das Recht, die Aufsichtsarbeiten der Prüflinge sowie die
Bewertungen einzusehen.

§ 20

Inhalt und Gang der mündlichen Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung ist in erster Linie eine Verständ-
nisprüfung. Sie bezieht sich auf die Prüfungsgegenstände nach
§ 12. Die mündliche Prüfung besteht aus einem Vortrag und
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einem Prüfungsgespräch. Den Prüflingen werden die erforder-
lichen Gesetzestexte zur Verfügung gestellt.

(2) Durch den Vortrag, mit dem die mündliche Prüfung
beginnt, werden insbesondere die Schlüsselqualifikationen
geprüft. Die Aufgabenstellung für den Vortrag ist dem Prüfling
am Prüfungstag zu übergeben. Die Vorbereitungszeit beträgt
eine Stunde; Prüflingen mit Behinderungen kann die Zeit auf
Antrag verlängert werden. Die Dauer des Vortrages darf
10 Minuten nicht überschreiten; anschließende Rückfragen
sind möglich. Das Nähere regelt das Prüfungsamt.

(3) Das Prüfungsgespräch besteht aus je einem Abschnitt,
der sich auf die drei Pflichtfächer nach § 12 Absatz 2 Satz 2
bezieht. Es soll für jeden Prüfling insgesamt nicht weniger als
30 Minuten dauern und ist durch mindestens eine angemes-
sene Pause zu unterbrechen.

(4) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet
die mündliche Prüfung, achtet darauf, dass ein sachgerechtes
Prüfungsgespräch geführt wird und beteiligt sich an diesem.
Ihr oder ihm obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung.

(5) Die mündliche Prüfung ist für Studierende der Rechts-
wissenschaft und andere Personen, die ein berechtigtes Inter-
esse haben, öffentlich. Die oder der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise aus-
schließen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 21

Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät die
Prüfungskommission über die Bewertung der mündlichen
Leistungen. Die Beratung ist nicht öffentlich.

(2) Für jeden der vier Prüfungsabschnitte wird eine Punkt-
zahl nach § 7 festgesetzt. Findet für einen Prüfungsabschnitt
keine der von den Mitgliedern der Prüfungskommission vor-
geschlagenen Punktzahlen eine absolute Mehrheit, so wird sie
in entsprechender Anwendung des § 196 Absatz 2 des Gerichts-
verfassungsgesetzes bestimmt. Dabei zählt die Stimme des
jeweiligen Fachprüfers wie zwei Stimmen.

§ 22

Staatliche Endnote

(1) Im Anschluss an die Bewertung der mündlichen
Leistungen berät die Prüfungskommission über das Ergebnis
der staatlichen Pflichtfachprüfung und setzt die Endpunktzahl
sowie die Endnote der staatlichen Pflichtfachprüfung (staat-
liche Endnote) nach § 7 fest. Die staatliche Pflichtfachprüfung
ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens die staatliche
Endnote „ausreichend“ nach § 7 erreicht hat.

(2) Im Rahmen der staatlichen Endnote wird der schrift-
liche Prüfungsteil mit 75 vom Hundert, der mündliche mit
25 vom Hundert gewichtet. Bezogen auf die staatliche Endnote
wird jede der sechs Aufsichtsarbeiten mit 12,5 vom Hundert
gewichtet. Jeder der vier Abschnitte der mündlichen Prüfung
fließt mit 6,25 vom Hundert in die staatliche Endnote ein.
Dabei sind die Punktzahlen der Einzelleistungen in der schrift-
lichen und mündlichen Prüfung jeweils ohne Rundung mit
zwei Dezimalstellen nach dem Komma zu Grunde zu legen.
Die Punktzahl der staatlichen Endnote ist ohne Rundung auf
zwei Dezimalstellen nach dem Komma zu errechnen.

(3) Die Prüfungskommission kann bei der Entscheidung
über das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprüfung von dem
rechnerisch ermittelten Gesamtergebnis abweichen, wenn die
Abweichung auf das Bestehen keinen Einfluss hat und auf

Grund des Gesamteindrucks der Mehrheit der Mitglieder den
Leistungsstand des Prüflings besser kennzeichnet; dabei sind
insbesondere die aktenkundigen Leistungen des Prüflings ent-
sprechend ihrem Aussagewert für die juristische Befähigung
oder der Gesamteindruck der Prüfungsleistungen zu berück-
sichtigen. Die Abweichung darf ein Drittel des durchschnitt-
lichen Umfangs einer Notenstufe nicht überschreiten.

(4) Im Anschluss an die Beratung der Prüfungskommission
werden die Einzelergebnisse der mündlichen Prüfung, das
Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprüfung sowie das Gesamt-
ergebnis der ersten Prüfung den Prüflingen in Abwesenheit 
der Öffentlichkeit verkündet und auf Wunsch des Prüflings
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission mündlich begründet.

(5) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, so teilt
das Prüfungsamt dies dem Prüfling unverzüglich schriftlich
mit.

§ 23

Niederschrift

(1) Über den Hergang der mündlichen Prüfung und der
Beratungen nach den §§ 21 und 22 ist eine Niederschrift anzu-
fertigen, in der

1. die Einzelergebnisse der mündlichen Prüfung,

2. die Einzelergebnisse der Aufsichtsarbeiten,

3. die Berechnungen nach § 22 Absatz 2,

4. die Entscheidung nach § 22 Absatz 3 und

5. die Feststellung der staatlichen Endnote nach § 22 Absatz 1
Satz 1

festgehalten werden.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden der
Prüfungskommission zu unterschreiben.

§ 24

Täuschung

(1) Stört ein Prüfling während der Anfertigung einer
Aufsichtsarbeit andere Prüflinge, so kann er von der oder dem
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Aufsichtsarbeit
ausgeschlossen werden, wenn er sein störendes Verhalten trotz
Abmahnung nicht einstellt. Ein Prüfling, der einen
Täuschungsversuch unternimmt, kann die Aufsichtsarbeit
fortsetzen.

(2) Stört ein Prüfling in der mündlichen Prüfung das
Prüfungsgespräch, so kann er von der Prüfungskommission
von der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden, wenn er sein
störendes Verhalten trotz Abmahnung nicht einstellt.

(3) Ist ein Prüfling von der Fortsetzung einer Aufsichts-
arbeit nach Absatz 1 Satz 1 ausgeschlossen worden, so wird
diese Arbeit als ungenügend bewertet. Ist er von der weiteren
mündlichen Prüfung nach Absatz 2 ausgeschlossen worden,
sind seine Leistungen in der mündlichen Prüfung als ungenü-
gend zu bewerten. § 7 findet Anwendung.

(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch
Täuschung zu beeinflussen, so ist die von dem Versuch betrof-
fene Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ nach § 7 zu
bewerten. In schweren Fällen, insbesondere bei Benutzung
nicht zugelassener Hilfsmittel, ist die Prüfung für nicht bestan-
den zu erklären.

(5) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung
begangenen Täuschungsversuchs entscheidet die Prüfungs-
kommission, in den übrigen Fällen die Leiterin oder der Leiter
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des Prüfungsamtes. Vor der Entscheidung ist dem Prüfling
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(6) Wird eine Täuschungshandlung erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses über das Bestehen der Prüfung bekannt,
so kann das Prüfungsamt innerhalb von fünf Jahren seit dem
Tage der mündlichen Prüfung, jedoch nicht mehr nach Beste-
hen der zweiten Staatsprüfung, die Prüfung für nicht bestanden
erklären. Das Prüfungszeugnis ist einzuziehen. Absatz 5
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 25

Rücktritt

(1) Tritt ein Prüfling nach Zulassung zur Prüfung von der
Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Bleibt
ein Prüfling der schriftlichen Prüfung insgesamt fern oder gibt
er weniger als drei Aufsichtsarbeiten nach § 15 Absatz 1 oder
keine Aufsichtsarbeit nach § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder
2 ab, so gilt dies als Rücktritt von der Prüfung.

(2) Aus wichtigem Grund ist auf Antrag des Prüflings die
Prüfung zu unterbrechen. Der Antrag ist auch dann abzuleh-
nen, wenn der Antrag nicht unverzüglich nach Eintritt des
wichtigen Grundes gestellt wird.

(3) Krankheit gilt nur dann als wichtiger Grund, wenn die
Prüfungsunfähigkeit begründet und unverzüglich durch ein
amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen wird. Das Prüfungsamt
kann auf die Vorlage des ärztlichen Zeugnisses verzichten,
wenn offensichtlich ist, dass der Prüfling prüfungsunfähig ist.

(4) Erfolgt die Unterbrechung während der Anfertigung
der Aufsichtsarbeiten, so nimmt der Prüfling nach Wegfall des
wichtigen Grundes im nächsten Prüfungstermin erneut an
sämtlichen Aufsichtsarbeiten teil. Erfolgt die Unterbrechung
während der mündlichen Prüfung, so nimmt der Prüfling nach
Wegfall des wichtigen Grundes im nächsten Prüfungstermin an
einer vollständigen neuen mündlichen Prüfung teil.

(5) Wird der Antrag nach Absatz 2 abgelehnt, so kann die
Prüfung, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung zur
mündlichen Prüfung nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 erfüllt oder
noch erfüllbar sind, auf Antrag des Prüflings fortgesetzt
werden. Andernfalls ist die Prüfung nicht bestanden.

(6) Die Entscheidung über eine Unterbrechung trifft das
Prüfungsamt.

§ 26

Freiversuch

(1) Hat ein Prüfling nach ununterbrochenem Studium der
Rechtswissenschaft seinen Antrag auf Zulassung zur staat-
lichen Pflichtfachprüfung spätestens einen Monat vor Ende
des achten Semesters oder einen Monat vor Ende des zwölften
Trimesters an das Prüfungsamt gerichtet, so gilt die Prüfung im
Falle des Nichtbestehens als nicht unternommen (Frei-
versuch). § 25 findet Anwendung. Für die folgende Prüfung
gilt § 28 Absatz 3 entsprechend.

(2) Bei der Berechnung der Semester- beziehungsweise
Trimesterzahl nach Absatz 1 bleiben unberücksichtigt

1. bis zu zwei Semester oder bis zu drei Trimester, in denen der
Prüfling an einer rechtswissenschaftlichen Fakultät im
fremdsprachigen Ausland nachweislich ausländisches
Recht studiert und in denen er mindestens einen Leistungs-
nachweis im ausländischen Recht erworben hat,

2. Zeiten, in denen der Prüfling aus wichtigem Grund, insbe-
sondere wegen einer nachgewiesenen schweren Erkran-
kung, an der Ausübung seines Studiums gehindert war;

über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet das
Prüfungsamt und

3. bis zu zwei Semester oder bis zu drei Trimester, wenn der
Prüfling ein Jahr oder länger als gewähltes Mitglied in
gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen
Organen der Hochschule tätig war.

Insgesamt können nicht mehr als vier Semester oder sechs
Trimester unberücksichtigt bleiben.

§ 27
Notenverbesserung

(1) Wer die Prüfung unter den Voraussetzungen des § 26
bestanden hat, darf sie auf Antrag zur Verbesserung der staat-
lichen Endnote einmal wiederholen (Notenverbesserung). Der
Antrag muss spätestens vier Monate nach dem mündlichen
Prüfungstermin der ersten Ablegung an das Prüfungsamt
gerichtet werden. § 13 Absatz 5 gilt entsprechend. Die Prüfung
ist vollständig zu wiederholen. § 25 findet Anwendung.
Erreicht der Prüfling in der Notenverbesserungsprüfung eine
höhere Punktzahl, so erteilt das Prüfungsamt hierüber ein
neues Zeugnis. Das Zeugnis der zuerst bestandenen Prüfung
wird eingezogen; die Rechtswirkungen der zuerst abgelegten
Prüfung gelten fort.

(2) Ist der Prüfling in den Vorbereitungsdienst aufgenom-
men worden, so ist die Notenverbesserung ausgeschlossen.
Eine begonnene Notenverbesserungsprüfung wird in diesem
Fall nicht fortgesetzt.

§ 28
Wiederholung der nicht bestandenen Prüfung

(1) Hat der Prüfling die staatliche Pflichtfachprüfung nicht
bestanden, so darf er sie einmal wiederholen.

(2) Wer die Prüfung in einem anderen Land nicht bestan-
den hat, kann zur Wiederholung in der Freien und Hansestadt
Hamburg zugelassen werden, wenn ein wichtiger Grund den
Wechsel rechtfertigt und das Prüfungsamt des anderen Landes
dem Wechsel zustimmt.

(3) Wer der Prüfungskommission der nicht bestandenen
Prüfung angehört hat, wird in der mündlichen Prüfung der
Wiederholungsprüfung nicht eingesetzt.

§ 29
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens ist dem Prüf-
ling auf Antrag Einsicht in seine Aufsichtsarbeiten, die darauf
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsniederschriften zu
gewähren.

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe
der abschließenden Entscheidung beim Prüfungsamt einzurei-
chen. § 60 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt entsprechend.

(3) Die Einsicht erfolgt unter Aufsicht des Prüfungsamtes.

Dritter Abschnitt
Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

§ 30
Allgemeine Vorschriften zur Schwerpunktbereichsprüfung

(1) Die Hochschule hat die Einheitlichkeit der Prüfungs-
anforderungen und der Leistungsbewertung sowohl im
Verhältnis der einzelnen Schwerpunktbereiche untereinander
als auch im Verhältnis der Schwerpunktbereichsprüfung zur
staatlichen Pflichtfachprüfung zu gewährleisten.
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(2) Die Hochschule erlässt eine Prüfungsordnung für die
Schwerpunktbereichsprüfung. Sie bedarf abweichend von
§ 108 Absatz 1 Satz 3 HmbHG der Genehmigung durch die
zuständige Behörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
die Prüfungsordnung insgesamt oder in Teilen

1. gegen Rechtsvorschriften verstößt oder

2. die im Hochschulbereich erforderliche Einheitlichkeit oder
Gleichwertigkeit der Ausbildung oder Abschlüsse nicht
gewährleistet.

§ 31

Schwerpunktbereiche

(1) Die Schwerpunktbereiche dienen der Ergänzung des
Studiums, der Vertiefung der mit ihnen zusammenhängenden
Pflichtfächer sowie der Vermittlung interdisziplinärer und
internationaler Bezüge des Rechts. Sie werden von der Hoch-
schule gebildet und eingerichtet und von den Studierenden
gewählt.

(2) Jeder Schwerpunktbereich umfasst Lehrveranstaltun-
gen im Umfang von mindestens sechzehn Semesterwochen-
stunden. Die Schwerpunktbereiche sollen mehrere Rechts-
gebiete umfassen und auf Grund ihres Stoffzuschnitts einen
Überblick über einen wesentlichen Teilbereich der Rechts-
wissenschaft ermöglichen.

§ 32

Prüfungsleistungen

(1) Es sind mindestens drei Prüfungsleistungen, davon eine
Aufsichtsarbeit und eine mündliche Prüfung, zu erbringen.
Die weiteren Prüfungsleistungen bestimmt die Hochschule;
sie können aus mehreren studienbegleitenden Aufsichtsarbei-
ten bestehen. Die Prüfungsleistungen müssen in ihrer Gesamt-
heit alle Rechtsgebiete des Schwerpunktbereichs abdecken.

(2) Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung kann
abweichend von § 65 Absatz 1 Satz 1 HmbHG nur einmal
wiederholt werden.

§ 33

Universitäre Endnote

(1) Die Hochschule setzt die Endpunktzahl sowie die
Endnote der universitären Schwerpunktbereichsprüfung
(universitäre Endnote) nach § 7 fest. Die universitäre
Schwerpunktbereichsprüfung ist bestanden, wenn der Prüfling
mindestens die universitäre Endnote „ausreichend“ erreicht
hat.

(2) Die Gewichtung der Prüfungsleistungen bestimmt die
Hochschule. Dabei dürfen die Leistungen aus Aufsichtsarbei-
ten für die Bildung der Gesamtnote das Gewicht einer staat-
lichen Aufsichtsarbeit nach § 22 Absatz 2 Satz 2 nicht unter-
schreiten und die Leistungen aus der mündlichen Prüfung ein
Drittel des Gewichts der universitären Endnote nicht über-
schreiten. Bestimmt die Hochschule, dass die zu erbringenden
Prüfungsleistungen nur eine Aufsichtsarbeit nach § 32 Absatz 1
Satz 1 umfassen, muss diese im Umfang und Gewicht für die
Bildung der Gesamtnote dem einer staatlichen Aufsichtsarbeit
nach § 15 Absatz 1 Satz 2 und § 22 Absatz 2 Satz 2 entsprechen.
§ 22 Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 34

Prüfungsbescheinigung

(1) Wer die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung
bestanden hat, erhält von der Hochschule eine Bescheinigung,
die

1. die Hochschule, an der die universitäre Schwerpunkt-
bereichsprüfung abgelegt wurde,

2. die Endpunktzahl und universitäre Endnote nach § 33
Absatz 1,

3. die Bezeichnung des gewählten Schwerpunktbereiches und

4. die Art der universitären Prüfungsleistungen, die jeweils
erzielten Einzelpunktzahlen und ihre Gewichtung bezogen
auf die Gesamtnote der ersten Prüfung

ausweist.

(2) Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, teilt dies
die Hochschule dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit.

Vierter Abschnitt

Gesamtnote der ersten Prüfung

§ 35

Zeugnis

(1) Die erste Prüfung hat bestanden, wer die universitäre
Schwerpunktbereichsprüfung und die staatliche Pflichtfach-
prüfung bestanden hat. Wer die staatliche Pflichtfachprüfung
oder die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung endgültig
nicht bestanden hat, hat die erste Prüfung nicht bestanden.

(2) Aus den Endpunktzahlen der staatlichen Pflicht-
fachprüfung nach § 22 Absatz 1 sowie der universitären
Schwerpunktbereichsprüfung nach § 33 Absatz 1 wird die
Gesamtpunktzahl der ersten Prüfung errechnet. Die Gesamt-
punktzahl wird aus der Summe der Endpunktzahl der staat-
lichen Pflichtfachprüfung zu 70 vom Hundert und der univer-
sitären Schwerpunktbereichsprüfung zu 30 vom Hundert
gebildet. Aus der Gesamtpunktzahl ergibt sich die Gesamtnote
der ersten Prüfung nach § 7.

(3) Das Zeugnis über die erste Prüfung weist für die staat-
liche Pflichtfachprüfung die Angaben nach § 22 Absatz 1, für
die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung die Angaben
nach § 34 Absatz 1 Nummern 1 und 2 sowie für die erste
Prüfung die Gesamtpunktzahl und die Gesamtnote nach
Absatz 2 Satz 3 aus.

(4) Das Prüfungsamt berechnet die Gesamtnote nach
Absatz 2 und erstellt das Zeugnis nach Absatz 3, wenn die staat-
liche Pflichtfachprüfung in der Freien und Hansestadt Ham-
burg bestanden wurde. In diesem Fall setzt das Prüfungsamt
auf Grund der Endpunktzahl nach § 22 Absatz 1 für jeden Prüf-
ling desselben Prüfungstermins eine Platznummer fest, die
dem Prüfling auf Antrag in einer gesonderten Bescheinigung
mitgeteilt wird. Die Bescheinigung weist aus, wie viele Prüf-
linge desselben Prüfungstermins an der Prüfung teilgenom-
men haben und wie viele Prüflinge die Prüfung bestanden
haben. Haben mehrere Prüflinge die gleiche Endpunktzahl, so
erhalten sie die gleiche Platznummer.

Teil 3

Vorbereitungsdienst

§ 36

Aufnahme

(1) Die Präsidentin oder der Präsident des Hanseatischen
Oberlandesgerichts nimmt auf Antrag erfolgreiche Absolven-
tinnen und Absolventen der ersten Prüfung in den Vorberei-
tungsdienst auf und beruft sie in ein öffentlich-rechtliches
Ausbildungsverhältnis. Sie führen die Bezeichnung „Referen-
darin“ oder „Referendar“.
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(2) Der Antrag ist abzulehnen, wenn die Bewerberin oder
der Bewerber für den Vorbereitungsdienst ungeeignet ist. Dies
ist insbesondere der Fall, wenn die Bewerberin oder der Bewer-
ber

1. in einem Strafverfahren durch Urteil eines deutschen
Gerichts wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat
rechtskräftig zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
verurteilt und die Strafe noch nicht getilgt worden ist,

2. einer Betreuung unterstellt ist,

3. bereits in einem anderen Land den Vorbereitungsdienst
vollständig durchlaufen hat oder von ihm ausgeschlossen
worden ist oder

4. sich bereits in einem anderen Land in dem Vorbereitungs-
dienst befindet.

(3) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst ist zurück-
zustellen, wenn die Zahl der die Aufnahmevoraussetzungen
erfüllenden Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der zur Ver-
fügung stehenden Ausbildungsplätze übersteigt. Das Nähere
zum Aufnahmeverfahren bestimmt der Senat durch Rechtsver-
ordnung insbesondere unter Beachtung der Auswahlkriterien
der Leistung, der Wartezeit und der Fälle, in denen eine beson-
dere Härte besteht. Er kann die Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf die zuständige Behörde weiter übertragen.

§ 37

Öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis

(1) Die für Beamte auf Widerruf geltenden Bestimmungen
mit Ausnahme der §§ 24, 62, 85 und des § 91 Absatz 1 des Ham-
burgischen Beamtengesetzes finden für Referendarinnen und
Referendare entsprechende Anwendung.

(2) Referendarinnen und Referendare erhalten eine monat-
liche Unterhaltsbeihilfe, die an Feiertagen und im Krankheits-
fall ungekürzt fortgezahlt wird. Der Senat wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung das Nähere zu regeln und dabei eine
Anrechnung von anderweitigem Einkommen vorzusehen. Er
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die
zuständige Behörde weiter übertragen und vorsehen, dass diese
zum Erlass der Rechtsverordnung der Zustimmung der für die
Finanzen zuständigen Behörde bedarf. Referendarinnen und
Referendaren wird nach beamtenrechtlichen Vorschriften eine
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähig-
keit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung
gewährt.

§ 38

Ziele und Grundsätze

(1) Während des Vorbereitungsdienstes sollen die Referen-
darinnen und Referendare ihre im Studium erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten in der praktischen Tätigkeit ver-
tiefen und in der beruflichen Praxis anwenden lernen. Dabei
sollen sie insbesondere lernen, entscheidungserhebliche Tat-
sachen festzustellen, zu strukturieren und darauf aufbauend zu
beraten, zu schlichten, zu verhandeln und zu entscheiden.

(2) Den Referendarinnen und Referendaren ist in möglichst
weitem Umfang die eigenverantwortliche Tätigkeit zu ermög-
lichen. Der Ausbildungszweck bestimmt Art und Umfang der
ihnen zu übertragenden Arbeiten.

(3) In den Pflichtstationen nach § 41 sollen die Referenda-
rinnen und Referendare lernen, die richterlichen und staats-
anwaltlichen Aufgaben, sowie die Aufgaben des höheren
allgemeinen Verwaltungsdienstes und der Anwaltschaft eigen-
verantwortlich wahrzunehmen.

(4) Die Ausbildung in den Wahlstationen nach § 42 dient
der Vertiefung und der Ergänzung der Ausbildung sowie der
Berufsfindung und der Vorbereitung auf die besonderen Anfor-
derungen der beruflichen Tätigkeit, die die Referendarin oder
der Referendar anstrebt.

§ 39

Leitung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare
im Vorbereitungsdienst leitet die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Hanseatischen Oberlandesgerichts.

(2) Die Leitung der Ausbildung umfasst insbesondere

1. den Erlass von Richtlinien für die Stationsausbildung sowie
die Ausbildung in den Arbeitsgemeinschaften nach § 46
Absätze 1 und 2,

2. die Ausgestaltung der Schwerpunktbereiche nach § 42
Absatz 3,

3. die Zuweisung der Referendarinnen und Referendare zu
den Ausbildungsstellen nach § 44 Absatz 1 Satz 1,

4. die Zulassung von Ausnahmen nach § 43 Absatz 2 Sätze 3
und 4,

5. die Gewährung von Urlaub nach § 44 Absatz 3 und

6. die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften nach § 46
Absätze 1 und 2.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Hanseatischen
Oberlandesgerichts richtet einen Ausbildungsausschuss ein,
der bei der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung des
Vorbereitungsdienstes mitwirkt.

§ 40

Dauer und Einteilung

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. Er ist in
Pflichtstationen nach § 41 mit einer Gesamtdauer von 18
Monaten und zwei Wahlstationen nach § 42 mit einer Dauer
von jeweils drei Monaten eingeteilt.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Hanseatischen
Oberlandesgerichts verlängert den jeweiligen Ausbildungs-
abschnitt und damit die Gesamtdauer des Vorbereitungsdien-
stes um die Zeit der Erkrankung der Referendarin oder des
Referendars, wenn diese innerhalb des Ausbildungsabschnitts
insgesamt länger als drei Wochen dauert. Die Zeit nach Satz 1
kann jedoch ganz oder teilweise auf den Vorbereitungsdienst
angerechnet werden, wenn dadurch der Erfolg der Ausbildung
nicht gefährdet wird.

(3) Erholungsurlaub und anderer unter Fortzahlung der
Unterhaltsbeihilfe gewährter Urlaub werden auf die jeweilige
Station angerechnet.

(4) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den
gehobenen Justizdienst oder für den gehobenen nichttechni-
schen Verwaltungsdienst kann auf Antrag bis zur Dauer von
sechs Monaten auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wer-
den. Der Antrag ist mit den entsprechenden Nachweisen mit
dem Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst zu stel-
len. Über Gewährung und Umfang der Anrechnung entschei-
det die Präsidentin oder der Präsident des Hanseatischen Ober-
landesgerichts insbesondere unter Berücksichtigung der von
der Antragstellerin oder dem Antragsteller in der ersten Prü-
fung erbrachten Leistungen. Dabei wird zugleich bestimmt,
auf welchen oder welche der Ausbildungsabschnitte die
Anrechnung erfolgt.
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§ 41

Pflichtstationen

(1) Während der Pflichtstationen werden die Referendarin-
nen und Referendare bei folgenden Stellen ausgebildet:

1. drei Monate bei einer Staatsanwaltschaft oder einem
Gericht in Strafsachen (Strafstation),

2. drei Monate bei einem Amts- oder Landgericht in Zivil-
sachen (Zivilstation),

3. drei Monate bei einer Verwaltungsbehörde (Verwaltungs-
station) und

4. neun Monate bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechts-
anwalt (Rechtsanwaltsstation).

(2) Die Ausbildung nach Absatz 1 Nummer 4 kann mit einer
Dauer von drei Monaten bei einer Notarin, einem Notar statt-
finden oder bei einem Unternehmen, einem Verband oder einer
sonstigen Ausbildungsstelle, bei denen eine sachgerechte
rechtsberatende Ausbildung gewährleistet ist.

(3) Die Ausbildung an der Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer kann teilweise oder vollständig
auf die Pflichtstation nach Absatz 1 Nummer 4 angerechnet
werden, wenn sie im Rahmen der Wahlstation I nach § 42
Absatz 1 nicht ermöglicht werden kann.

(4) Von der Ausbildung nach Absatz 1 Nummer 4 und nach
Absatz 2 können höchstens insgesamt sechs Monate bei
überstaatlichen, zwischenstaatlichen oder ausländischen Aus-
bildungsstellen oder ausländischen Rechtsanwältinnen oder
Rechtsanwälten stattfinden.

§ 42

Wahlstationen und Schwerpunktbereich

(1) Die Referendarinnen und Referendare werden nach
ihrer Wahl drei Monate bei einer der in § 41 Absatz 1 Nummern
1 bis 3 genannten Ausbildungsstellen, bei einem sonstigen
nationalen Gericht oder an der Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer ausgebildet (Wahlstation I).
Die Ausbildung bei einer Verwaltungsbehörde (§ 41 Absatz 1
Nummer 3) kann bei überstaatlichen, zwischenstaatlichen oder
ausländischen Ausbildungsstellen stattfinden.

(2) Die Referendarinnen und Referendare ergänzen und
vertiefen ihre Ausbildung in einer weiteren, drei Monate
dauernden Wahlstation bei einer Ausbildungsstelle, die eine
sachgerechte Ausbildung gewährleistet (Wahlstation II). Die
Ausbildung kann bei überstaatlichen, zwischenstaatlichen
oder ausländischen Ausbildungsstellen oder ausländischen
Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälten stattfinden.

(3) Die Ausbildung im Rahmen einer der beiden Wahlsta-
tionen berücksichtigt einen Schwerpunkt, der an den juristi-
schen Tätigkeitsfeldern auszurichten ist. Schwerpunktberei-
che sind insbesondere die Gebiete der ordentlichen Gerichts-
barkeit, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der
Sozialgerichtsbarkeit, die Verwaltung und die rechtsberatende
Praxis. Die Ausbildung berücksichtigt auch die jeweiligen
Bezüge zum internationalen Recht sowie dem Recht der
Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union.

§ 43

Stationsfolge

(1) Die Referendarinnen und Referendare bestimmen die
zeitliche Abfolge der Pflicht- und Wahlstationen nach Maß-
gabe der Absätze 2 und 3.

(2) Die Ausbildung beginnt mit der Strafstation, an die sich
die Zivilstation anschließt. Die Verwaltungsstation darf nicht
unmittelbar vor der Wahlstation II liegen, die vom 22. bis zum
24. Ausbildungsmonat stattfindet. Eine abweichende Reihen-
folge der Ausbildungsstationen kann in begründeten Aus-
nahmefällen zugelassen werden. Eine Unterbrechung der
Rechtsanwaltstation kann zugelassen werden, wenn eine
Ausbildung bei der Europäischen Kommission oder anderen
internationalen Organisationen im Rahmen der Wahlstationen
sonst nicht ermöglicht werden kann.

(3) Die Ausbildung bei derselben Ausbildungsstelle soll
nicht weniger als drei Monate betragen.

§ 44
Zuweisung zu den Ausbildungsstellen

(1) Die Zuweisung zu den Ausbildungsstellen erfolgt auf
Antrag der Referendarin oder des Referendars, der spätestens
sechs Wochen vor Beginn der Station zu stellen ist. Die Zuwei-
sung bedarf im Fall der Verwaltungsstation stets und im Fall
der Wahlstation I und Wahlstation II dann der Zustimmung
der zuständigen Behörde, wenn sie an eine Behörde der Bun-
des- oder Landesverwaltung oder an eine öffentlich-rechtliche
Körperschaft erfolgt. In dem Antrag auf Zuweisung zu der
Wahlstation I oder der Wahlstation II ist der gewählte Schwer-
punkt anzugeben.

(2) Dem Antrag muss ein sachgerechter Ausbildungsplan
zugrunde liegen.

(3) Urlaub wird auf Antrag der Referendarin oder des Refe-
rendars gewährt; dabei ist eine sachgerechte Ausbildung
sicherzustellen.

§ 45
Ausbildung in anderen Bezirken

Die Referendarin oder der Referendar kann mit Zustim-
mung der beteiligten Oberlandesgerichtspräsidentinnen oder
-präsidenten als Gast in einem anderen Oberlandesgerichts-
bezirk in Deutschland ausgebildet werden.

§ 46
Arbeitsgemeinschaften

(1) Während der Pflichtstationen nimmt die Referendarin
oder der Referendar an Arbeitsgemeinschaften teil, die jeweils
im Zusammenhang mit den Stationen nach § 41 Absatz 1
Nummern 1 bis 4 stehen (Pflichtarbeitsgemeinschaften). Die
Pflichtarbeitsgemeinschaften dienen in erster Linie der Ein-
führung in die Praxisausbildung und ihrer Vertiefung, ferner
der Vorbereitung auf die zweite Staatsprüfung. Sie können als
Block- oder als Begleitkurse ausgestaltet sein.

(2) Die Referendarin oder der Referendar nimmt ferner an
mindestens einer Wahlpflichtarbeitsgemeinschaft teil, die in
der Regel als Begleitkurs ausgestaltet ist. Die Wahlpflicht-
arbeitsgemeinschaften dienen der Vertiefung der Kenntnisse in
einem gewählten Schwerpunktbereich unter Einschluss der
Vermittlung und Übung praktischer Fähigkeiten der Rechts-
anwendung und Rechtsgestaltung.

(3) Die Arbeitsgemeinschaften sollen nicht mehr als fünf-
undzwanzig Referendarinnen oder Referendare umfassen. Die
Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften ist Pflicht und geht
jedem anderen Dienst vor. Über Ausnahmen von Satz 2 ent-
scheidet die Präsidentin oder der Präsident des Hanseatischen
Oberlandesgerichts im Einzelfall.

(4) Die Leiterinnen und Leiter der Arbeitsgemeinschaften
werden – auf dem Gebiet der rechtsberatenten Tätigkeit auf


